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TOP-THEMA JAHRESABSCHLUSS & BEWERTUNG

timistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der 
Unternehmung abgegeben werden. Für die 
Bewertung der Vermögenswerte und Schul-
den einer Unternehmung heisst das, dass bei 
Schätzvorgängen z. B. im Zusammenhang mit 
der Nutzungsdauer nicht zu lang geschätzt 
wird, Vermögenswerte nicht zu hoch und Ver-
bindlichkeiten innerhalb des Fremdkapitals 
nicht zu knapp bemessen werden dürfen.

Die Anwendung des Vorsichtsprinzips heisst 
aber auch weiterhin nicht, dass bilanzierende 
Unternehmen im Rahmen von Schätzvorgän-
gen stets vom ungünstigsten eintretenden 
Fall ausgehen sollen. Vielmehr sollen Unter-
nehmen auch inskünftig durch eine vorsich-
tige Bewertung der Vermögenswerte und 
Schulden die Bildung von stillen Ermessens-
reserven in Betracht ziehen. Dies zeigt, dass 
der Gesetzgeber eben keine «True and Fair 
View»-Darstellung von der handelsrechtlichen 
Jahresrechnung nach dem neuen Rech-
nungslegungsrecht erwartet, sondern nach 
wie vor den Gläubigerschutz priorisiert. Eine 
Überbetonung des Vorsichtsprinzips kann je-
doch gleichwohl zu einem Konflikt mit dem 
Ziel der Rechnungslegung führen, falls durch 
die Bildung von Willkürreserven die zuverläs-
sige Darstellung der wirtschaftlichen Lage 
eines Unternehmens nicht mehr zutrifft, al-
lerdings ist die Bildung stiller Willkürreserven 
auch nach neuem Rechnungslegungsrecht 
möglich geblieben.

Die Tabelle 1 zeigt die Arten stiller Reserven 
und ihre gesetzliche Grundlage (in Anlehnung 
an Treuhandkammer, 2009, S. 67).

Bewertungsvorschriften 
Allgemeine Bewertungsvorschriften  
(Art. 960 OR)
Mit dem neuen Rechnungslegungsrecht 
wurden erstmals explizite allgemeine Bewer-
tungsgrundsätze im Art.  960 kodifiziert, die 
zwar inhaltlich keine wesentliche Neuerung 
darstellen, allerdings von ihrer strukturellen 
Einordung nunmehr klarer als bisher in Er-
scheinung treten:
1. Aktiven und Verbindlichkeiten werden in 

der Regel einzeln bewertet, sofern sie we-
sentlich sind und aufgrund ihrer Gleichar-
tigkeit für die Bewertung nicht üblicherwei-
se als Gruppe zusammengefasst werden. 

2. Die Bewertung muss vorsichtig erfolgen, 
darf aber die zuverlässige Beurteilung der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens 
nicht verhindern. 

3. Bestehen konkrete Anzeichen für eine 
Überbewertung von Aktiven oder für zu ge-
ringe Rückstellungen, so sind die Werte zu 
überprüfen und gegebenfalls anzupassen. 

Grundsatz der Einzelbewertung
Die Einzelbewertung wird als Regelfall ange-
sehen und ist vor allem bei Immobilien oder 
Beteiligungen unumgänglich. Dagegen ist die 
Gruppenbewertung weiterhin möglich und ge-
mäss Botschaft des Bundesrats gedacht für 
Forderungen (Art. 960b OR) sowie Warenbe-
stände (Art. 960c OR).

Grundsatz der Vorsicht
Gemäss diesem für die Schweiz zentralen 
Rechnungslegungsprinzip soll gegenüber 
Dritten durch die Jahresrechnung kein zu op-

Bewertungsmassstäbe,  
-grundsätze und Bewertungsregeln  
gemäss Schweizer  
Rechnungslegungsrecht
Die präzise Erfassung von Vermögensgegenständen und Schulden bildet die 
Grundlage der Buchführung. Die korrekte Bewertung ist der Schlüssel zu aussa-
gekräftigen Jahresabschlüssen. Erfahren Sie in diesem Artikel, welche Bewer-
tungsgrundsätze und -regeln gemäss Schweizer Recht entscheidend sind, um 
Unternehmen zuverlässig darzustellen.

 � Von Prof. Dr. rer. pol. Thomas Rautenstrauch

Liebe Leserin, lieber Leser
Der erste Beitrag gibt einen Überblick 
über die relevanten Bewertungsmass-
stäbe und Vorschriften des Schweizer 
Obligationenrechts (OR), die für klare 
und verlässliche Jahresabschlüsse sor-
gen.

Nach dem Projektabschluss erfolgt 
meist der Abschlussbericht, und das 
Projekt gilt als offiziell beendet. Doch 
ein wichtiger Schritt wird oft überse-
hen: das Debriefing. Im zweiten Beitrag 
erfahren Sie, wie ein Debriefing aufge-
setzt wird, um das Projekt erfolgreich 
zu beenden. 

Ab 2025 tritt die Teilrevision des 
Schweizer Mehrwertsteuergesetzes 
(MWSTG) in Kraft. Im dritten Artikel 
finden Sie einen Überblick zu den 
zentralen Anpassungen und wichtigen 
Punkten, auf die Sie sich rechtzeitig 
vorbereiten sollten.

Der letzte Artikel beleuchtet praxisnahe 
Strategien für den sicheren und effizi-
enten Einsatz von Excel. Erfahren Sie, 
wie Sie typische Fallstricke vermeiden 
und Ihre Excel-Modelle nachhaltig op-
timieren können.

Insgesamt bieten die Beiträge wertvolle 
Einblicke und praktische Hilfestellun-
gen für ein sicheres, effizientes und 
zukunftsorientiertes Finanz- und Rech-
nungswesen. 

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen 
Jahresabschluss und vor allem einen 
guten Start ins neue Jahr!

Carla Seffinga  
WEKA Productmanagement  
Finanzen und Steuern
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Aufgrund der vielfältigen Modelle im Projekt-
management wird darauf verzichtet, auf ein 
spezifisches Modell einzugehen. Hier wird 
einzig die Phase nach dem Projektabschluss 
beleuchtet: das Debriefing mit der Projektlei-
tung, nachdem der Abschlussbericht geneh-
migt wurde. 

Aber ein Sprung zum Anfang muss gemacht 
werden: das Briefing. Die Briefingphase 
wird oft als Kick-off bezeichnet, weil dar-
in viele Informationen rund um das Projekt 
gesammelt und definiert werden. Ziele, Um-
fang der Projektgruppe, Dauer, Budget und 
Methoden werden hierin festgehalten. Am 
Ende des Projekts, ungeachtet dessen, mit 
welchem Modell gearbeitet wird, werden die 
Projektmitarbeiter verdankt, das Team wird 
aufgelöst, und der Abschlussbericht wird be-
sprochen und abgesegnet. Die Projektleitung 
bleibt bis zu diesem Zeitpunkt in der Verant-
wortung und sollte den Anspruch auf ein De-
briefing haben. 

Décharge erteilen
Diesen Ausdruck kennt man vor allem aus 
den Aktionärs- und Generalversammlungen, 
und er erscheint etwas verstaubt und ausser 
Mode. Décharge erteilen heisst, dass jemand 
aus der Verantwortung gehoben wird und 
nicht mehr für ein Vorhaben haftet. 

Die Projektleitung hat für eine gewisse Dauer 
ein Projekt geplant, durchgeführt, ausgewer-
tet und das Team durch ruhige, hitzige und 
stürmische Phasen navigiert. Sie übernimmt 
gewissermassen Aufgaben eines Kapitäns. 
Denn jedes Schiff hat einen Ausgangs- und 
einen Zielort, einen Auftrag, und dazwischen 
passieren allerhand Dinge. Oberste Priorität 
ist: Der Kapitän navigiert Schiff, Waren und 
Crew sicher zum Zielhafen. 

Die Vergangenheit würdigen
Im Debriefing werden die formellen Dinge, die 
im Abschlussbericht stehen, verabschiedet. 
Wichtiger sind die Aspekte, die nicht ausge-
wertet oder schriftlich festgehalten werden. 
Das Debriefing findet zwischen dem Steue-
rungsausschuss (Auftraggeber) und der Pro-
jektleitung statt.
1. Auswahl und Eignung des Projektteams 

inkl. Projektleitung
2. erforderliche Kompetenzen, vorgefun-

dene Kompetenzen, und wie die Lücke 
dazwischen gefüllt wurde

3. Kommunikation zwischen Steuerungs-
ausschuss und Projektleitung 

4. schwierige Situationen und Umgang damit
5. Verhalten und Rolle der Projektleitung
6. Lessons Learned
7. persönliches Fazit
8. Décharge erteilen

Für die Projektleitung ist das Debriefing ele-
mentar, um nicht nur die Verantwortung vom 
Projekt abzugeben, sondern auch, um sich 
würdig, innerlich und äusserlich vom Pro-

jekt zu verabschieden. Nicht selten fühlen 
sich ehemalige Projektleitungen weiterhin 
für das Projekt verantwortlich, obwohl sie für 
die Konsequenzen Jahre nach Abschluss gar 
nicht mehr in die Verantwortung genommen 
werden können. Fragt man hier nach, hat nie 
eine offizielle Décharge bzw. ein Debriefing 
stattgefunden. 

Für die Zukunft lernen
Das Debriefing dient der Organisation und den 
Beteiligten auf verschiedenen Ebenen. Die 
wichtigste Lektion dabei ist, dass das Projekt 
damit seinen wahren Abschluss findet und 
nicht klammheimlich weiterhin an der Projekt-
leitung haftet. Weiter ist durch diese Art der 
Metakommunikation gewährleistet, dass sich 
Fehler kommunikativer, sozialer oder perso-
neller Art nicht wiederholen.

Themenhüter installieren
Die Frage ist berechtigt, wer denn die Ver-
antwortung nach dem Debriefing trägt. Emp-
fehlenswert ist, einen Themenhüter für eine 
gewisse Zeit zu installieren. Um eine Befan-
genheit auszuschliessen, sollte der Themen-
hüter nicht die gleiche Person sein wie die 
Projektleitung. Auch hat ein Themenhüter kei-
ne ausführenden Aufgaben oder Weisungs-
befugnisse. Themenhüter beobachten die 
Folgen aus einem Projekt für eine bestimmte 
Dauer. Sollten sich ausserplanmässige Dinge 
ereignen, hat der Themenhüter die Pflicht, 
diese zu melden. Ob diese dann weiterver-
folgt werden, ist nicht Sache des Themenhü-
ters, sondern des Steuerungsausschusses. 
So wird gewährleistet, dass Geschehnisse 
wahrgenommen und registriert werden und 
nichts verloren geht. 

Denken Sie beim nächsten Projekt an den 
Kapitän, der nach einer abenteuerlichen 
Reise mit dem Debriefing verdientermas
sen verabschiedet wird. 

Debriefing –  
das Stiefkind im Projektmanagement
Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Monate an Planung und Durch-
führung sind dem vorausgegangen. Die Projektleitung hat den Abschlussbericht 
erstellt, das Budget wurde geprüft, und alles läuft in seinen neuen Bahnen. Was 
wurde hier vergessen?

 � Von Angela Taverna

AUTORIN
Angela Taverna, Supervisorin Coach & 
Organisationsberaterin bso, MAS 
Adult & Professional Education PH LU, 
Inhaberin der Caleidoscoop GmbH.  
Sie begleitet öffentliche und private 

Organisationen, Führungspersonen und Lerncoachs 
in der Reflexion und Entwicklung. Organisations- und 
Didaktikdesigns konzipiert sie ressourcenorientiert.
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Einleitung
Seit 2020 läuft das Projekt der Teil-
revision des MWSTG. Das nMWSTG 
ist unterdessen definitiv bekannt. 
Der Autor hat über die geänderten 
Themen bereits früher geschrieben.1 
Am 21. September 2024 wurde die 
nMWSTV definitiv veröffentlicht und 
wird per 1. Januar2025 in Kraft ge-
setzt.

Eine der konkreten Änderungen, die 
wohl in der Praxis viele KMU und 
deren Treuhänder betrifft, ist die 
freiwillige Möglichkeit zur jährlichen 
MWST-Abrechnung. Bisher waren 
MWST-Abrechnungen in der Regel 
vierteljährlich einzureichen und zu 
bezahlen, bei Anwendung der Sal-
dosteuersatzmethode2 halbjährlich. 
Unter gewissen Bedingungen stellt 
die ESTV neu viertel- oder halbjähr-
lich Akontorechnungen.

Der Autor stellt die schon bekannten 
Änderungen dar. Aktuell3 liegen die 
überarbeiteten Praxispublikationen 
von der ESTV dazu noch nicht vor. 
Diese können daher im vorliegenden 
Artikel noch nicht berücksichtigt wer-
den.

1 Vgl. WEKA MWST Newsletter 04 April 2022, S. 2–5 
sowie 05 Mai 2022, S. 5–6.

2 Vgl. zu den Änderungen in diesem Bereich den Ar-
tikel des Autors in WEKA MWST Newsletter 10 No-
vember 2024, S. 2–4.

3 Der Autor konnte die Entwicklung bis 6. November 
2024 berücksichtigen.

Liebe Leserin, lieber Leser

Ab 2025 gibt es die Möglichkeit zur 
jährlichen Abrechnung der MWST. Für 
Unternehmen, die bisher viertel- oder 
halbjährlich abrechnen mussten, er-
öffnen sich damit neue Chancen, den 
administrativen Aufwand zu reduzieren. 
Im Titelbeitrag lesen Sie, wie Sie von 
diesen Änderungen profitieren können. 

Im zweiten Beitrag erhalten Sie eine 
kompakte Übersicht über die aktua-
lisierte Information der ESTV für Ge-
meinwesen und Subventionen. Diese 
präzisierten Regelungen gelten ab 
1.  Januar 2025 und klären wichtige 
Abgrenzungsfragen zwischen hoheitli-
chen und steuerbaren Leistungen und 
geben wertvolle Hinweise zur rechtssi-
cheren Umsetzung.

Schliesslich beleuchtet der dritte Bei-
trag die wesentlichen Aspekte der 
MWST-Bestimmungen für Leasingver-
träge und zeigt auf, worauf Unterneh-
men achten müssen  – insbesondere 
bei grenzüberschreitenden Geschäften.

Wie grenzt man Bekanntmachungsleis-
tungen von steuerbaren Werbeleistun-
gen ab? Im dritten Beitrag erfahren Sie 
die relevanten Unterschiede. 

Abschliessend finden Sie die wichtigs-
ten MWST-Fristen für 2025. Nutzen Sie 
diesen Überblick, um Ihre Abrechnun-
gen termingerecht einzureichen und 
mögliche Strafzahlungen zu vermeiden.

Wir freuen uns, Sie auch im neuen Jahr 
mit allen relevanten Informationen und 
Best Practices zu versorgen. Bleiben 
Sie informiert!

Carla Seffinga, WEKA Productmanagement 
Finanzen und Steuern

EDITORIAL

Konkrete Änderungen
Bisher MWST-Pflichtige: Die ESTV 
gewährt den Wechsel zur jährlichen 
MWST-Abrechnung auf Antrag hin. 
Dies ist freiwillig. Die ESTV hat unter-
dessen bekannt gegeben,4 dass die-
ser Antrag für 2025 ab Januar 2025 
im ePortal gestellt werden kann bzw. 
bis zum 28. Februar 2025 dort erfol-
gen muss. Die zu erfüllenden Bedin-
gungen dafür sind gemäss Art. 76b 
nMWSTV (kumulativ zu erfüllen):
	� Die Umsatzgrenze in der vergange-
nen Steuerperiode (aktuell 2024), 
welche auch für die Anwendung 
der Saldosteuersatzmethode gilt, 
wurde nicht überschritten. Diese 
wird aktuell mit CHF  5 005 000.– 
angegeben.5 Diese Umsatzgrenze 
sollte brutto, also inkl. MWST, zu 
verstehen sein.
	� Der MWST-Pflichtige hat in den vo-
rangegangenen drei Steuerperio-
den (aktuell konkret 2022–2024) 
oder, wenn die MWST-Pflicht weni-
ger lang besteht, seit Beginn der 
Steuerpflicht alle Abrechnungen 
fristgerecht eingereicht und alle 
Steuerforderungen vollumfänglich 
und fristgerecht bezahlt. Beantrag-

4 Vgl. Publikation der ESTV vom 14.  Oktober 2024 
unter www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwert-
steuer/mwst-abrechnen/mwst-aenderungen-2025/
mwst-jaehrliche-abrechnung-ab-2025.html.

5 Diese Limite stimmt nicht mit der Umsatzlimite, 
welche ab 1.1.2024 aufgrund der MWST-Satzer-
höhung für die Anwendung der Saldosteuersatzme-
thode gilt, überein. Ob dies ein gesetzgeberisches 
Versehen war, erschliesst sich dem Autor nicht.

JÄHRLICHE MWST- 
ABRECHNUNG  
PER 1. JANUAR 2025
MWST-pflichtige KMU bis zu einem Jahresumsatz von etwas über 
CHF 5 Mio. können auf Antrag ab 2025 die MWST jährlich abrech-
nen. Dies wird mit Ratenzahlungen verbunden. Der administrati-
ve Aufwand für diese KMU und deren Treuhänder sinkt dadurch. 
 Nutzen Sie diese Chance!

 � Von Christoph M. Meier

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/mwst-abrechnen/mwst-aenderungen-2025/mwst-jaehrliche-abrechnung-ab-2025.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/mwst-abrechnen/mwst-aenderungen-2025/mwst-jaehrliche-abrechnung-ab-2025.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/mwst-abrechnen/mwst-aenderungen-2025/mwst-jaehrliche-abrechnung-ab-2025.html
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Die mehrwertsteuerlichen Fragestel-
lungen von Gemeinwesen sind viel-
schichtig und mannigfaltig. Deshalb 
hat die ESTV die MWST-Branchen-
Info 19 publiziert. Die ESTV hat ver-
schiedene Praxisänderungen und 
Praxispräzisierungen vom Septem-
ber 2024 zum Anlass genommen, 
diese Branchen-Info generell zu 
überarbeiten. Da teilweise auch die 
Gliederung angepasst wurde, fällt 
ein einfacher Vergleich mit den bishe-
rigen Branchen-Broschüren schwer. 
Dieser Artikel soll einen Überblick 
über die wichtigsten Änderungen 
sowie die generellen Grundsätze ge-
ben. 

Allgemeines zu MWST  
und Gemeinwesen 
Der Inlandsteuer unterliegen be-
kanntlich die im Inland durch steu-
erpflichtige Personen gegen Entgelt 
erbrachten Leistungen, welche steu-
erbar sind, sofern das MWSTG keine 
Ausnahme vorsieht. Mit der MWST 
soll der steuerbare Endkonsum, 
nicht jedoch hoheitliche Leistungen 
des Gemeinwesens erfasst werden. 
Mit anderen Worten sollen also nur 
marktfähigen Leistungen mehrwert-
steuerlich erfasst werden, die unter 
Dritten im Wettbewerb miteinander 
erbracht werden. 

Den Gebühren, Beiträgen und sons-
tigen Zahlungen, die für hoheitliche 
Tätigkeiten empfangen werden, lie-
gen keine Leistungen im Sinne des 
MWSTG zugrunde, da es sich um 
Leistungen handelt, die das Gemein-
wesen aufgrund seiner staatlichen 
Pflichten erbringt. Es wäre nicht 
sachgerecht, wenn das Gemeinwe-

sen auf diesen Leistungen MWST 
abliefern müsste. Zudem kann das 
Gemeinwesen auch Subventionen 
ausrichten, um Tätigkeiten privater 
zu unterstützen (siehe Abschnitt wei-
ter unten), die zu einer Vorsteuerkor-
rektur bei der empfangenden Person 
führen.

Erbringt ein Gemeinwesen jedoch 
Leistungen, für welche es im Wett-
bewerb mit privaten Leistungsan-
bietern steht, z. B. Schneeräumung 
von Privatstrassen oder der Betrieb 
einer Mensa einer Schule, qualifizie-
ren diese Leistungen als steuerbare 
Leistungen, welche zum jeweils gül-
tigen Mehrwertsteuersatz abzurech-
nen sind. Die Qualifikation und die 
Abgrenzung dieser Geldflüsse von-
einander ist komplex und bedarf für 
die Gemeinwesen der weiteren Klä-
rung durch Praxisanweisungen. Die 
entsprechende Unterscheidung ist 
jedoch auch für die restlichen Steu-
ersubjekte zentral, da diese Leis-
tungen die sie vom Gemeinwesen 
empfangen, für die eigenen MWST-
Abrechnung qualifizieren. 

Als Gemeinwesen gelten Bund, Kanto-
ne, Gemeinden oder einzelne autono-
me Dienststellen dieser öffentlichen 
Gebilde sowie in- oder ausländische 
öffentlich-rechtliche Körperschaften, 
Zweckverbände, öffentlich-rechtliche 
Anstalten und Stiftungen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit oder einfache 
Gesellschaften, an welchen aus-
schliesslich Gemeinwesen beteiligt 
sind. 

Gemeinwesen können sich mit ande-
ren Gemeinwesen mehrwertsteuerlich 

zu einem Steuersubjekt zusammen-
schliessen oder auch entscheiden, 
welche der autonomen Dienststellen 
einzeln oder zusammen mit anderen 
autonomen Dienststellen des glei-
chen Gemeinwesens ein Steuersub-
jekt bilden wollen. Ein solcher Zusam-
menschluss führt dann dazu, dass 
steuerpflichtige Umsätze zwischen 
diesen Dienststellen eines solchen 
Steuersubjekts als Innenleistungen 
ohne MWST zu fakturieren sind. Grün-
den zwei oder mehrere Gemeinwe-
sen eine privatrechtliche juristische 
Person, um eine öffentliche Aufgabe 
gemeinsam zu erfüllen, handelt es 
sich dabei nicht um ein Steuersub-
jekt eines Gemeinwesens. Ebenso 
wenig gilt ein privatrechtlicher Verein, 
der ausschliesslich Gemeinwesen als 
Vereinsmitglieder hat, als Steuersub-
jekt des Gemeinwesens. 

Steuersubjekte des Gemeinwesens 
werden gemäss Art.  12 Abs.  3 
MWSTG obligatorisch mehrwertsteu-
erpflichtig, wenn sie jährlich mehr 
als CHF 100 000.– steuerbare Leis-
tungen an Nichtgemeinwesen erbrin-
gen. Der Umsatz bemisst sich nach 
den vereinbarten Entgelten ohne die 
Steuer (Art. 12 Abs. 3 MWSTG). Spi-
täler, Alters-, Wohn- und Pflegeheime, 
Sozialdienste und Spitex-Organisa-
tionen, Kinder- und Jugendheime, 
Schulen, Museen und Theater, die 
Teil eines Gemeinwesens sind, sind 
zudem von der obligatorischen Steu-
erpflicht befreit, wenn sie pro Jahr 
weniger als CHF 250 000.– an Um-
satz aus nicht von der Steuer aus-
genommenen Leistungen erbringen. 
Der Verzicht auf die Befreiung von 
der Steuerpflicht ist möglich. 

MWST IM GEMEINWESEN UND SUBVENTIONEN
Die MWST fällt auf entgeltliche Leistungen an, die am Markt in Konkurrenz zu anderen Leistungser-
bringern erbracht werden. Sofern nicht hoheitlich erbracht, sind auch Leistungen von Gemeinwesen 
steuerbar. Vorliegend ein genereller Überblick und Hinweise zu Praxisänderungen der ESTV für Gemein-
wesen vom September 2024.

 � Von Stefan Züst
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Liebe Leserin, liebe Unternehmerin
Lieber Leser, lieber Unternehmer
In einer zunehmend digitalisierten 
Welt ist Cybersecurity mehr als nur 
ein technisches Thema  – sie wird 
zur strategischen Notwendigkeit. 
Der Titelbeitrag beleuchtet, warum 
Unternehmen auf eine umfassende 
Cybersecurity setzen müssen und 
wie eine proaktive Sicherheitskultur 
Ihr Unternehmen schützt. 

Der zweite Beitrag zeigt, wie die 
SWOT-Analyse Unternehmen hilft, 
ihre Stärken zu maximieren und 
Schwächen gezielt zu verbessern.

Für viele Schweizer KMU steht die 
Nachfolgeplanung in den kom-
menden Jahren ganz oben auf der 
Agenda. Der dritte Beitrag beleuch-
tet die verschiedenen Käufergrup-
pen und Verkaufsmethoden.

Ab dem 1. Januar 2025 greifen in 
der Schweiz weitreichende gesetzli-
che Änderungen. Der letzte Artikel 
gibt Ihnen einen Überblick über die 
wichtigsten Neuerungen und zeigt, 
was Unternehmen beachten soll-
ten, um rechtzeitig auf die neuen 
Anforderungen vorbereitet zu sein. 

Nutzen Sie dieses Wissen und star-
ten Sie erfolgreich, sicher und zu-
kunftsorientiert ins neue Jahr!

Carla Seffinga,  
WEKA Productmanagement  
Finanzen und Steuern

• EDITORIAL

Einleitung
Cybersecurity ist nicht nur eine techni-

sche, sondern auch eine strategische 

Geschäftsangelegenheit, die wesentlich 

zur Stabilität und zum langfristigen Er-

folg eines Unternehmens beiträgt. Ent-

sprechend gilt es, genügend Zeit die-

sem Thema zu widmen. Idealerweise ist 

es ein fixes Traktandum aller VR-Sitzun-

gen. Cybersecurity ist ein komplexes 

Thema. Holen Sie sich externe Unter-

stützung oder entwickeln Sie einen Di-

gitalrat, welcher diese Thematiken spie-

geln und mitentwickeln kann.

Wir empfehlen, insbesondere die fol-

genden Ziele zu beachten:

Sicherheitskultur 
Die Diskussion über Cybersecurity auf 

höchster Ebene setzt ein klares Signal, 

dass dieses Thema eine hohe Priorität 

hat. Dies fördert eine Kultur der Sicher-

heit im gesamten Unternehmen.

Risikomanagement
Cybersecurity stellt ein erhebliches Ri-

siko für jedes Unternehmen dar. Der 

Verwaltungsrat muss sich der aktuel-

len Risiken und Bedrohungen bewusst 

sein, um effektive Strategien zur Risi-

kominderung zu entwickeln und um-

zusetzen.

Compliance
Unternehmen müssen für Kunden oft 

zusätzliche oder spezifische Cybersecu-

rity-Vorschriften einhalten. Der Verwal-

tungsrat muss sicherstellen, dass das 

Unternehmen diese Anforderungen er-

füllt, um rechtliche Konsequenzen und 

Strafen zu vermeiden.

Schutz von Vermögenswerten  
und Reputation
Cyberangriffe können zu erheblichen 

finanziellen Verlusten und Reputations-

schäden führen. Der Verwaltungsrat 

ist somit in der Pflicht, Strategien zur 

Sicherung von Vermögenswerten und 

zum Schutz der Unternehmensreputa-

tion zu entwickeln.

Krisenmanagement
Im Falle eines Cyberangriffs ist ein effek-

tives Krisenmanagement entscheidend. 

Der Verwaltungsrat muss sicherstel-

len, dass entsprechende Notfallpläne 

existieren und regelmässig aktualisiert 

werden. Zudem gilt es, einen Kommu-

nikationsplan zu entwickeln. Beachten 

Sie dabei, dass diese Pläne im «Offline-

Modus» funktionieren!

Vertrauensbildung
Investoren, Kunden und Partner ver-

trauen darauf, dass ihr Unternehmen 

ihre Daten sicher und auch daten-

schutzkonform verwaltet. Kommuni-

zieren Sie entsprechend proaktiv. Wir 

empfehlen, zur Zielerreichung die fol-

genden Punkte zu beachten:

Cyberkenntnisse
Jedes Verwaltungsratsmitglied sollte 

sich in der heutigen Zeit mit den Risiken 

CYBERSECURITY ALS  
STRATEGISCHE PRIORITÄT
Cybersecurity ist heute eine strategische Notwendigkeit: Durch ihre 
Integration in die Unternehmensstrategie schützt sie nicht vor finan-
ziellen und reputativen Schäden und stärkt auch das Vertrauen von 
Kunden und Partnern

 • Von Kevin D. Klak
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Einleitung
Mit der SWOT-Analyse lassen sich 

verschiedene für das Unternehmen 

wichtige, zukunftsentscheidende Un-

tersuchungen vornehmen. Einerseits 

dient die Analyse der Einordnung von 

strategischen Zielen in Bezug auf ihre 

Wesentlichkeit und Machbarkeit. An-

dererseits gilt sie als ideales Mittel, vor- 

und nachteilige Auswirkungen einzel-

ner Ziele im Unternehmen selbst und 

im Umfeld des Unternehmens festzu-

stellen. Ausserdem  – gewissermassen 

als «Ausfluss» der primären Abklärun-

gen  – dient die SWOT-Analyse (siehe 

Abbildung  1) auch als eine wichtige 

Entscheidungsgrundlage für den Ein-

stieg in das Riskmanagement. 

Anwendung
Als analytisches Schema dargestellt 

und angewandt, eignet sich die SWOT-

Analyse sowohl zur strategiebezogenen 

Situationsanalyse als auch zur Feststel-

lung der Zukunftsaussichten des Un-

ternehmens im Rahmen der Strategie, 

für geplante Projekte (z. B. Mergers & 

Acquisitions) oder zur Untersuchung ei-

nes bestimmten Themenfelds (z. B. di-

gitale Transformation). Es werden dabei 

die verschiedenen Aspekte der entspre-

chenden Problemstellung identifiziert, 

analysiert, kategorisiert und dokumen-

tiert. Betrachtet man die zunächst stati-

sche Analyse über einen Zeitraum und 

somit in eine dynamische Betrachtung, 

fällt auf, dass beispielsweise situativ 

ungenutzte Chancen im weiteren Zeit-

ablauf zu Schwächen werden können.1 

1 Vgl. Stamm, Markus (1999), S. 122.

Das Gleiche gilt analog für nicht ernst 

genommene Gefahren, aus denen un-

verhofft Risiken entstehen können.

Die in Abbildung  1 abgebildete, ur-

sprüngliche SWOT-Analyse zeigt eine 

klare Trennung: Der obere Teil gilt der 

Analyse des «Ist-Zustands» für die Zu-

weisung von Fähigkeiten und Schwä-

chen; im unteren Teil wird das vorhan-

dene «Potenzial» für die Zukunft, mit 

Chancen und Gefahren, dargestellt. 

Mit zielgerichteten Fragen zu den ein-

zelnen Attributen lässt sich auf einfa-

che Weise eine Unternehmenssituation 

darstellen, woraus entsprechende Ent-

scheidungen getroffen bzw. Massnah-

men eingeleitet werden können. Der 

wichtigste Aspekt ist jedoch, dass eine 

weitgehende Klarheit darüber besteht, 

was aufgrund der Analyse zu tun und 

was zu lassen ist. Allerdings setzt die-

se direkte Ableitung «von der Analyse 

in die Praxis» seriöses Abwägen und 

Vorgehen, mit einer umfassenden Be-

rücksichtigung der Daten aus dem zu 

untersuchenden Vorhaben, voraus.

Sehr gute Ergebnisse können bei sol-

chen Analysen im Zusammenhang mit 

Benchmarking-Projekten erzielt wer-

den. Einerseits erhält man damit Re-

sultate aus dem eigenen Unternehmen, 

andererseits können diese im Vergleich 

mit extern erstellten Analysen vergli-

chen werden. Allerdings ist bei diesem 

erweiterten Vorgang besonders auf die 

tatsächliche (und möglichst nachweis-

bare) Vergleichbarkeit zu achten.

SWOT-ANALYSE IN DER PRAXIS 
Die SWOT-Analyse ist ein bewährtes Instrument zur Bewertung der Stärken, Schwächen, Chancen und 
Gefahren eines Unternehmens. Sie bietet eine klare Grundlage für strategische Entscheidungen und hilft 
dabei, zukünftige Risiken und Potenziale besser zu verstehen.

 • Von Prof. Dr. Thomas Rautenstrauch

SWOT-Analyse

Strenghts
Was für Stärken bestehen 
und mit welchen Mitteln, 
welcher Intensität lassen 
sie sich sichern?

Opportunities 
Was für Chancen 
bestehen, mit welchen 
Mitteln, mit welchem 
Wirkungsgrad können sie 
vorteilhaft genutzt werden? 

Weaknesses
Was für Schwächen 

bestehen, mit welchen 
Mitteln können sie beseitigt 

oder zumindest 
vermindert werden? 

Threats 
Was für Bedrohungen 

bestehen, mit welchen 
Mitteln lassen sie sich 

beseitigen oder zumindest 
vermindern?

Abbildung 1: SWOT-Analyse
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Das Wichtigste in Kürze
Die AHV-/IV-Renten werden um 2,9% ange-
hoben, um der Lohn- und Preisentwicklung 
Rechnung zu tragen. Dadurch steigt die mo-
natliche Mindestrente auf CHF  1260.– und 
die Maximalrente auf CHF 2520.–. Diese An-
passungen sollen die Kaufkraft der Rentner/-
innen gewährleisten. Ebenfalls werden die 
Kinderzulagen angepasst, um Familien 

Sehr geehrter Leser/-innen
Während sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist es von grosser Bedeu-
tung, sich mit den wichtigsten Neuerungen des kommenden Jahres 
vertraut zu machen. Diese Ausgabe widmet sich daher voll und ganz 
den Änderungen, die auf Sie zukommen – seien es Anpassungen bei 
den Sozialversicherungsbeiträgen, der Quellensteuer oder dem Refe-
renzalter. Darüber hinaus möchten wir Ihnen neue Impulse für die HR-
Praxis mit auf den Weg geben.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Jahresabschluss und einen informierten Start ins neue 
Jahr!

Beste Grüsse

Carla Seffinga, WEKA Productmanagement Finanzen und Steuern
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mit Kindern finanziell zu unterstützen. Diese 
Massnahmen sind Teil der fortlaufenden An-
passung der Sozialversicherungen, die auf 
wirtschaftliche Entwicklungen reagieren.

Fristen 
AHV-/IV-/EO-/ALV-Beiträge

 • monatliche Abrechnung: Arbeitgeber 
müssen die AHV-/IV-/EO-/ALV-Beiträge mo-

natlich abrechnen und abführen. Die Frist 
zur Abgabe dieser Beiträge ist 30 Tage nach 
Ablauf des Beitragsmonats. Das bedeutet, 
dass die Beiträge für Januar 2025 beispiels-
weise spätestens bis zum 28. Februar 2025 
abgeführt werden müssen.

 • Endabrechnung des Jahres: Am Ende 
des Jahres müssen Arbeitgeber eine end-
gültige Abrechnung der Beiträge vorlegen, 
um Differenzen zwischen den bezahlten 
Akontobeiträgen und den tatsächlichen 
Löhnen zu bereinigen. Diese Endabrech-
nung muss spätestens bis 30. Januar des 
folgenden Jahres gemacht werden. Also für 
das Jahr 2024 bis zum 30. Januar 2025.

BVG-Beiträge (berufliche Vorsorge)
Auch für die Beiträge zur beruflichen Vorsorge 
(BVG) gelten monatliche oder quartalsweise 

Neuerungen 2025:  
Das Wichtigste im Überblick 
Ab 2025 gibt es in der Schweiz mehrere bedeutende Änderungen im Bereich der 
Sozialversicherungen, die vor allem die AHV-/IV-Renten und Kinderzulagen betref-
fen. In diesem Beitrag finden Sie einen Überblick über alle geltenden Regelungen. 

 � Von Ralph Büchel
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TOP-THEMA BESTEUERUNG VON TELEARBEIT

Einleitung 
Der Bundesrat hat am 1.  März 2024 einen 
Gesetzesentwurf zur Besteuerung von Tele-
arbeit im internationalen Kontext verabschie-
det. Das Parlament hat am 14.  Juni 2024 
zugestimmt. Der Bundesrat setzt nun dieses 
Gesetz per 1. Januar 2025 in Kraft. 

Das neue Gesetz regelt, dass die Schweiz 
das Einkommen von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern besteuern kann, auch wenn 

diese im Ausland leben und von dort aus 
arbeiten, solange ein entsprechendes Ab-
kommen besteht. Aktuell gibt es im Bereich 
der Steuern spezielle Telearbeitsregelungen 
mit Italien (für alte und neue Grenzgänger 
gemäss Grenzgängerabkommen maximal 
25% Telearbeit) und mit Frankreich (maxi-
mal 40% Telearbeit). Dabei ist zu bemerken, 
dass die Definition der Telearbeit in den zwei 
Abkommen sehr unterschiedlich gestaltet 
ist. Werden die Bedingungen der Abkommen 

eingehalten, darf der Arbeitgeber die Quellen-
steuerbestimmungen ganz normal anwenden. 
Ziel ist es, dass die Schweiz durch Telearbeit 
möglichst wenig Steuereinnahmen verliert. 

Damit diese Regelungen zwischen den Län-
dern gut funktionieren, müssen die Arbeitge-
ber laut Art. 129 des Gesetzes den kantonalen 
Steuerbehörden die erforderlichen Lohndaten 
übermitteln. Dies gilt auch, wenn die Mitarbei-
tenden keine Telearbeit im Wohnsitzland aus-
führen. Die Übermittlung von erforderlichen 
Lohndaten gemäss Grenzgängerabkommen 
mit Italien erfolgt erstmals Anfang 2025 für 
das Kalenderjahr 2024. Nach Inkrafttreten 
des Zusatzabkommens zum Doppelbesteue-
rungsabkommen Schweiz-Frankreich müssen 
Lohndaten erstmalig Anfang 2026 für das 
Kalenderjahr 2025 an Frankreich übermittelt 
werden. 

Zusätzlich sieht Art.  127 des Gesetzes vor, 
dass der Arbeitgeber bei einem unterjähri-
gen Austritt der Arbeitnehmerin oder des Ar-
beitnehmers eine Bescheinigung ausstellen 
muss, wenn dies für die korrekte Umsetzung 
eines internationalen Steuerabkommens not-
wendig ist. Das Eidgenössische Finanzdepar-
tement hat nun mit der Anpassung der Quel-

Neues Gesetz und Änderung  
der Quellensteuerverordnung  
per 1. Januar 2025
Mit einem neuen Gesetz zur Besteuerung von Telearbeit stellt die Schweiz  sicher, 
dass auch Einkommen von Arbeitnehmenden, welche im Ausland für Unterneh-
men in der Schweiz tätig sind, besteuert werden kann. Besonders bei  einem 
Arbeit geberwechsel sorgen klare Regelungen für Transparenz und Rechts-
sicherheit – sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmende. Erfahren Sie, 
wie diese  neuen Bestimmungen die grenzüberschreitende Telearbeit betreffen 
und welche Pflichten auf Unternehmen zukommen.

 � Von Brigitte Zulauf 
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TOP-THEMA ERHÖHUNG DES REFERENZALTERS 

Einleitung
Ab dem 1. Januar 2025 wird das Referenz-
alter für Frauen in der Schweiz schrittwei-
se angehoben. Dies geschieht im Rahmen der 
Reform AHV 21, die auf eine Angleichung des 
Rentenalters von Frauen und Männern abzielt. 
Konkret bedeutet dies:

Erhöhung in Stufen 
Das Referenzalter für Frauen wird jährlich 
um drei Monate erhöht. Der Prozess beginnt 
2025 und wird bis 2028 fortgeführt. Am Ende 
dieses Zeitraums wird das Referenzalter für 

Frauen das gleiche Niveau wie das der Män-
ner erreichen, nämlich 65 Jahre.

Für Frauen, die im Jahr 2025 64  Jahre alt 
werden, bedeutet dies, dass sie drei Mona-
te später in Rente gehen können als bisher 
geplant. Diese Regelung betrifft Frauen, die 
zwischen 1961 und 1969 geboren wurden, 
die sogenannte Übergangsgeneration. 

Übergangsregelungen
Frauen der Übergangsjahrgänge haben An-
spruch auf Rentenzuschläge, um die finan-

ziellen Nachteile der späteren Pensionierung 
auszugleichen. Zudem werden die Kürzungs-
sätze für den Vorbezug der Rente gesenkt, 
um mehr Flexibilität bei der Rentenplanung 
zu bieten.

Fallbeispiel: Frau Meier
Frau Meier, geboren am 15.  Juni 1963, 
gehört zur Übergangsgeneration, deren Re-
ferenzalter für den Rentenbezug im Rahmen 
der AHV-Reform ab dem Jahr 2025 ange-
hoben wird. Frau Meier plant, ihre Rente im 
Jahr 2027 zu beziehen, also nach dem neuen 
Referenzalter.

 • Geburtsjahr: 1963
 • Referenzalter: Erhöhung auf 64 Jahre  
und 9 Monate

 • Beitragsdauer: Frau Meier hat seit ihrem 
20. Lebensjahr durchgängig Beiträge an 
die AHV gezahlt.

 • durchschnittliches Jahreseinkommen: 
CHF 75 000.–

 • geplanter Rentenbezug: 1. April 2027 (mit 
64 Jahren und 9 Monaten)

Aufgrund der Reform wird Frau Meiers Ren-
tenalter um neun Monate erhöht. Das heisst, 
sie kann erst im April 2027 ihre Altersrente 
beziehen. Da Frau Meier die Rente nicht vor 
dem erhöhten Referenzalter bezieht, erhält 
sie einen Rentenzuschlag. Dieser wird je nach 
Einkommen und Beitragsjahren berechnet. In 
Frau Meiers Fall, mit einem Jahreseinkom-
men von CHF  75 000.– und einer vollstän-
digen Beitragsdauer, beträgt der Zuschlag 
CHF 120.– pro Monat. Aufgrund der Beitrags-
jahre und des Einkommens beträgt die regu-
läre AHV-Rente CHF  2298.– (Stand 2025). 
Mit dem Rentenzuschlag von CHF 38.– erhält 
sie eine AHV-Rente von CHF 2336.– pro Mo-
nat. Diesen Zuschlag erhält sie lebenslang, da 
sie die Rente nach dem Referenzalter bezieht. 

Stufenweise Erhöhung  
des Referenzalters für Frauen
Ab 2025 wird das Rentenalter für Frauen in der Schweiz schrittweise angeho-
ben. Die Reform AHV 21 bringt jährlich eine Erhöhung um drei Monate, bis das 
Referenzalter 2028 das Niveau der Männer erreicht. Für die Übergangsgenera-
tion gibt es spezielle Regelungen, darunter Rentenzuschläge und flexible Vorbe-
zugsoptionen. Wie sich das konkret auf die Planung der Rente auswirkt, zeigen 
wir anhand eines Fallbeispiels.

 � Von Ralph Büchel

AUTOR
Ralph Büchel ist Geschäftsleiter von 
Caveris. Er hat seine Berufserfahrung 
in der Gewerbe- und Industriebranche 
begonnen. Danach wechselte er ins 
Treuhand-/Revisionsgeschäft und  

später in die Steuerverwaltung. Bevor er dann seine 
eigene Firma, die Caveris AG, vor über zehn Jahren 
gründete, war er Abteilungsleiter Besoldungsadminis-
tration/Versicherungen eines grösseren Unternehmens.  
In dieser Funktion war er gleichzeitig Geschäftsleiter 
einer Pensionsversicherung.
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